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Nasser Motor
Ein Autofahrer hatte es eilig und befuhr eine Wegabkürzung. Infolge nachhaltigen Regens war die Strasse in einer Senke überflutet. Ungeachtet dessen fuhr der Autofahrer weiter und wollte die Senke durchqueren. Hierbei blieb sein Fahrzeug mitten in dem Wasserbereich stehen. Der Motor sprang nicht mehr an.
Die Kaskoversicherung lehnte die Begleichung des vom Autofahrer geltend gemachten Schadens ab.

Das Amtsgericht Frankfurt wies die hiergegen gerichtete Klage des Autofahrers zurück. Das Gericht stellte sich auf den Standpunkt, dass ein Versicherungsanspruch nicht bestehe und wies darauf hin, dass der beim Fahrzeug eingetretene Schaden nicht unmittelbar aus der Überschwemmung herrühre. Vielmehr sei die eigentliche unmittelbare Ursache des Fahrzeugschadens darin zu sejhen, dass der Autofahrer sein ahrzeug in die überflutete Strassensenke gelenkt habe.

Ein solches eigenes Verhalten rechtfertigt keine Kaskoansprüche wegen Wasserschadens infolge Überschwemmung.

(Amtsgericht Frankfurt, Aktenzeichen 301 C 485/03)
